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Kassenärztliche Vereinigung 
Westfalen-Lippe 
Gartenstraße 210-214 
48147 Münster 
www.kvwl.de                                
 
 
 
Diese Infobroschüre wurde für 
Sie zusammengestellt durch: 
 
Arbeitsgemeinschaft 
selbständige Physiotherapeuten 
und Masseure in Westfalen-Lippe 

 

 
 

Patienten 
Information 
 
 
Seit Juli 2004 gelten die Heilmit-
telrichtlinien des Gemeinsamen 
Bundesausschusses der Ärzte 
und Krankenkassen. Diese regeln 
die Verordnung von Heilmitteln. 
  

In der Vergangenheit ist es zu zahl-
reichen Missverständnissen und Fehl-
interpretationen dieser Heilmittel-
richtlinien gekommen.  
 

Diese Broschüre soll Ihnen helfen 
sich in der Flut von Informationen 
zurecht zu finden. Sie enthält nur ei-
nige, speziell für Sie als Patient, 
wichtige Hintergrundinformation be-
züglich der Regelungen. Insbesonde-
re natürlich Informationen zu Ver-
ordnungen von Massagen, Kranken-
gymnastik etc. 
 
 
 
 
 
 



1. Was ist  
 verordnungsfähig? 
 
 
 
Verordnungsfähig sind alle im Heilmittel-
katalog1 aufgeführten physiotherapeu- 
tischen Behandlungen, wie z. B.  
      

• Massagen     
• Heißluft                                                                        
• Fangopackung 
• Man. Lymphdrainage     
• Kompressionsbandagierung 
• Allgemeine Krankengymnastik 
• Krankengymnastik auf neurophy-

siologischer Grundlage (Bobath, 
Vojta, PNF)          

• Manuelle Therapie                                                         
 
wenn diese med. notwendig sind und zur 
Linderung oder Heilung Ihrer Beschwer-
den beitragen. 
 
 
Aussagen wie etwa  „Massagen be-
zahlen die Krankenkassen nicht 
mehr“  sind deshalb falsch!                                                                      
          
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Heilmittelkatalog 2004 – Heilmittel der physikalischen 
Therapie  

2.  Wie viel darf Ihr Arzt  
 verordnen? 

 
 
 
Jeder niedergelassene Arzt kann so viele 
Rezepte für Massagen,  Krankengymnas-
tik etc. ausschreiben, wie medizinisch 
notwendig sind, unabhängig von seiner 
Fachrichtung!    
 

Im Heilmittelkatalog sind die Diagnose-
gruppen und die in der Regel dafür be-
nötigte Anzahl der Behandlungen aufge-
führt. Sollte diese Therapiemenge nicht 
ausreichen, kann eine „Verordnung  au-
ßerhalb des Regelfalles“ erfolgen. Eini-
gen Krankenkassen muss dabei das Re-
zept zur Genehmigung vorgelegt wer-
den, einige verzichten darauf.          
Auskunft erteilt Ihnen Ihre Krankenkas-
se oder Ihr Therapeut.  
 

Sie haben „Anspruch auf Leistungen zur 
Heilung von Krankheiten, Vermeidung 
deren Verschlimmerung oder Linderung 
der Beschwerden. Die Leistungen müs-
sen ausreichend, zweckmäßig und wirt-
schaftlich sein; sie dürfen das Maß des 
Notwendigen nicht überschreiten.“ 2 
 
Das heißt: Kein Arzt wird Ihnen eine 
notwendige Verordnung, auch nicht 
aus Gründen einer etwaigen Budge-
tierung, verweigern!  
 

                                                 
2 §11,§12 des 5. Sozialgesetzbuches  

3. Werden Patienten in  
Westfalen-Lippe schlechter 
versorgt als in den übrigen 
Bundesländern?                

 
Es ist nicht nachvollziehbar, warum die 
Patienten in Westfalen-Lippe 44,48% 
weniger Heilmittel (Massagen und Kran-
kengymnastik) verordnet bekommen als 
die Patienten im Bundesdurchschnitt! 
Vergleicht man die Anzahl der verordne-
ten Behandlungen für je 1000 Versicher-
te, so steht Westfalen-Lippe im Länder-
vergleich an letzter Stelle! 
 
Behandlungen je 1000 Versicherte pro 
Quartal: 
(3. Quartal 2006) 
Bezirk 3. Q 2006  
 

Bundesdurchschnitt 2291 
Sachsen  3793 
Berlin 2958       
Baden-Württemberg 2762  
Bayern 2608                 
Schleswig-Holstein 2484 
Sachsen-Anhalt  2462 
Niedersachsen 2359    
Westfalen-Lippe 1272 
 
um nur einige zu nennen.  
Die komplette Tabelle gibt der Heilmit-
tel-Info-Service3 der gesetzlichen Kra-
kenkassen auf seiner Internetseite be-
kannt. 
                                                 
3 HIS – Heilmittel-Info-Service der gesetzlichen Kran-
kenkassen     
 




